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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1965

Norm

ZPO §226 I

Rechtssatz

Die Stützung des Klagebegehrens auf die Vereinbarung, zu Unrecht geschlägertes Holz durch gleichwertige Holzmenge

zu ersetzen, mit der alternativen Ermächtigung der Bezahlung einer Geldsumme, schließt nicht die Geltendmachung

eines Bereicherungsanspruches in sich.
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